
3 OKTOBER 2007 DAS KUNDENMAGAZIN DER RAIFFEISEN-LEASING

MENSCHEN Vienna International CEO Rudolf Tucek
REPORTAGE Neue Wege zur Emissionsreduktion
IMMOBILIEN FH St. Pölten – Bildung baut auf

P
os

tg
eb

üh
r

ba
r

be
za

hl
t,

Ve
rla

gs
po

st
am

t2
38

0
P

er
ch

to
ld

sd
or

f

FLUGZEUGLEASING

Nachfrage steigt
in lichte Höhen



2 Leas•mich

MENSCHEN Rudolf Tucek, Chef
der Vienna International Hotels &
Resorts, ist ein Mann mit Eigen-
schaften SEITE 4

RECHT Fahrzeughalter im Visier
des Fiskus: Neue Regelungen für
Vorführwagen, Eigenimport und
Normverbrauchsabgabe. SEITE 6

LIFESTYLE Segelfliegen ist kinder-
leicht – nach einem dreiwöchigen
Intensivkurs ist man sein eigener
Herr der Lüfte. SEITE 32

IMPRESSUM Medieninhaber: Raiffeisen-Leasing GmbH., Hollandstraße 11–13, 1020 Wien, Tel. O1 71601-8440, Fax: DW 8448, Internet-Adresse: http://www.raiffeisen-leasing.at, E-Mail-Adresse: leasing@rl.co.at Herausgeber: Prok. Andrea Weber
Produzent: Verlagsgruppe NEWS Gesellschaft m.b.H., FN 183971 HG, Taborstr. 1–3, 1020 Wien Geschäftsführung: Dkfm. Helmut Hanusch Objektleitung: Klaus Edelhofer Redaktionsbüro: Vojtisek KEG, E-Mail-Adresse: act.vojtisek@aon.at
Grafische Gestaltung: Greiner & Greiner, 1050 Wien Fotos: Fotos: Buenos Dias, Sepia Media Consulting GmbH, ABC Bedarfsflug GmbH, EnergyCabin, SKK Austria Energie Vertriebs GesmbH Herstellung: Sibylle Bauer Druck: Druckerei Berger, 2580 Horn
Vertrieb: Mediaprint-Zeitschriftenvertriebsgesellschaft, 1235 Wien

Die Raiffeisen-Leasing GmbH übernimmt keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.

INHALT Leas•mich NUMMER 3|OKTOBER 2007

HERR ÜBER RAUM UND ZEIT Geschäftsreisen im eigenen Jet
zu absolvieren war bislang nur einer elitären Zielgruppe vorbehalten.
Doch sowohl Hersteller als auch Financiers entwickeln zusehends leist-
bare Alternativen. Ein Ausblick auf die neuen Trends im Flugzeugleasing.
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Im Aufwind
Haben Sie sich auch schon einmal Gedanken über die Anschaffung eines

eigenen Flugzeugs gemacht? Nach Angaben der Hersteller ist die Nach-
frage nach Business-Jets in Österreich nämlich größer als das Angebot. Nicht
nur vermögende Konzernlenker und Firmeneigentümer leisten sich diesen
Luxus, sondern zunehmend auch mittelständische Unternehmen. Mit dem
neuen Segment der „Very Light Jets“ um wohlfeile zwei Millionen US-Dollar
sind Sie bereits dabei. Wer sich nicht auf uneingeschränkte Eigennutzung
kapriziert, kann sich auch für das preisgünstigere Modell des Teileigentums,
dem „Fractional Ownership“ mit Flugstundenanteilen an einem Jet, ent-
scheiden. Die größten Anbieter hier sind NetJets, die hunderte Jets weltweit
stationiert haben und über Teileigentumsanteile Flugstundenkontingente ver-
kaufen. Die Firma des Milliardärs Warren Buffet führte das Programm in den
Achtzigerjahren in den USA ein und hat mittlerweile in Europa über 1.200 Kun-
den. Eine abgewandelte Form des „Fractional Ownership“-Modells wird auch
von österreichischen Bedarfsfluggesellschaften umgesetzt. Hier beteiligen
sich mehrere Personen auf vertraglicher Basis oder über ein Kommanditge-
sellschaftsmodell an einem Jet. Das Chartern eines Jets für die Geschäftsreise
wird in naher Zukunft ebenso selbstverständlich sein wie es heute ein
Limousinenservice ist. Noch ein Trend, der von der Raiffeisen-Leasing früh er-
kannt wurde. Der Sonderfinanzierungsbereich Aircraft Finance hat sich in den
letzten Jahren daher zur führenden Gesellschaft in der Finanzierung von
Business-Jets entwickelt, die auch von kommerziellen Bedarfsfluganbietern in
Anspruch genommen werden. Durch die Kooperation mit Herstellern, Brokern
und Flugzeug-Operators bietet Raiffeisen-Leasing auch Unternehmern
attraktive Gesamtlösungen. Lesen Sie mehr über die neuesten Entwicklungen
im Flugzeugleasing in unserer Coverstory ab Seite 10.
Viel billiger – aber auch viel langsamer – erreicht man sein Ziel in einem

Segelflieger. Für ein paar Euro kann man mit einem erfahrenen Piloten ins
Cockpit steigen und die Landschaft aus der Vogelperspektive genießen. Wer
lieber selbst das Ruder in die Hand nimmt, schreibt sich in einem der drei
Aero-Clubs Österreichs ein, um den Flugschein zu machen. Wie entspannend
es sein kann, in die Luft zu gehen, erfahren Sie ab Seite 32.

Ich hoffe, dass Ihnen beim Lesen dieser Lektüre die Zeit wie im Flug vergeht!



Im letzten Leas.Mich haben wir be-
richtet, dass für bestimmte kleinere
MiniVans (z.B. VW Touran, Opel Za-
fira, Ford S-Max) auf Basis der Judi-
katur des Verwaltungsgerichtshofes
(VwGH) der Vorsteuerabzug an sich
zustehen sollte. Das Bundesministe-
rium für Finanzen (BMF) hat jedoch in
einer Stellungnahme den Vorsteuer-
abzug verneint.
Der Unabhängige Finanzsenat

(UFS) hat in einer Entscheidung vom
9.5.2007, RV/0295-F/06 festgehalten,
dass die in Diskussion stehenden klei-
nen MiniVans ebenso ein „kastenwa-
genförmiges Äußeres“ haben wie die
etwas größeren Modelle wie VW Sha-
ran, Ford Galaxy etc. Die etwas klei-
neren Maße hätten keinen Einfluss auf
die äußere Form.
Der UFS stellt sich auch explizit ge-

gen die vom BMF vertretene Auffas-
sung und führt aus, dass die Kriterien
der vorgezogenen Motorhaube, der
abfallenden Dachlinie und der abge-
schrägten Heckpartien auch bei an-
deren MiniVans vorkämen und den
Gesamteindruck eines kastenwagen-
förmigen Aussehens nicht hindern
könnten.
Daher kommt der UFS zu dem Er-

gebnis, dass Fahrzeuge wie der Opel
Zafira als MiniVan einzustufen sind.
Somit sei der Vorsteuerabzug für diese
Fahrzeuge gegeben. Für MiniVans gilt
beiläufig die unwiderlegbare achtjäh-
rige Nutzungsdauer ebenso nicht wie
die Höchstgrenze für Anschaffungen
von 40.000 Euro. MiniVans werden da-
her üblicherweise auf 5 Jahre abge-
schrieben. Beim Leasing entfällt die

Bildung eines Aktivpostens. Auch kön-
nen Aufwendungen selbst bei hoch-
preisigen Fahrzeugen voll geltend ge-
macht werden. Weiters kann auch der
Freibetrag für investierte Gewinne für
MiniVans genützt werden.
Bedauerlicherweise hat das Fi-

nanzamt gegen die Entscheidung des
UFS eine sogenannte Amtsbe-
schwerde an den VwGH eingebracht.
Der VwGH muss sich daher neuerlich
mit dieser Materie beschäftigen. Erst
nach dieser Entscheidung ist sodann
mit endgültiger Rechtssicherheit zu
rechnen. Nach der UFS-Entscheidung
sind die Chancen für den Vorsteuer-
abzug weiterhin als sehr gut zu be-
trachten.

NORMVERBRAUCHSABGABE (NOVA)
Mit 1. 7. 2007 sind einige Änderungen
bei der NoVA eingetreten. Auslöser
der Neuerungen und der systemati-
schen Änderungen waren zum einen
Vereinfachungen, zum anderen die
NoVA-Betrugsbekämpfung.
Es haben sich nämlich zahlreiche

Fälle ereignet, in denen beim Eigen-
import von Fahrzeugen, insbesondere
bei Vorführkraftfahrzeugen, die NoVA
verkürzt wurde.
Nach der alten Rechtslage wurde

die NoVA-Pflicht in den Haupttatbe-
ständen zum einen durch den Erwerb,
zum anderen durch die gewerbliche
Vermietung (insbesondere Leasing)
des bisher nicht zugelassenen Fahr-
zeugs ausgelöst.
Hat daher ein Unternehmer oder

eine Privatperson einen Neuwagen

vom Händler gekauft, so hat der
Händler NoVA abführen müssen, die
er dem Käufer weiterbelastet hat. Beim
Leasing hat die Leasinggesellschaft
die NoVA abführen müssen, die in die
Anschaffungskosten eingegangen ist
und dem Leasingnehmer im Rahmen
der Leasingraten weiterverrechnet
wurde.
Der Tatbestand der gewerblichen

Vermietung ist nunmehr weggefallen.
Dies bedeutet, dass beim Verkauf ei-
nes Fahrzeuges an eine Leasingge-
sellschaft der Kraftfahrzeughändler
Schuldner der NoVA ist und diese an
das Finanzamt abführen muss. Er wird
die NoVA daher wiederum der Lea-
singgesellschaft in Rechnung stellen.
Daher geht − wirtschaftlich wie bis-
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Van oder nicht Van:
Unsicherheit bleibt

Weiterhin kein Vorsteuerabzug für MiniVans, Maßnahmen zur NoVA-Betrugsbekämpfung, neue

Regelungen bei Vorführwagen und Eigenimport: FAHRZEUGHALTER IM VISIER DES FISKUS.

DR. CHRISTIAN PRODINGER, STEUERBERATER



her − die NoVA in die Anschaffungs-
kosten des Fahrzeuges ein und er-
höht die Leasingraten.
Eine weitere Änderung ergibt sich

bei Vorführkraftfahrzeugen: Bisher un-
terlagen die Vorführkraftfahrzeuge
nicht der Normverbrauchsabgabe.
Erst wenn ein Vorführkraftfahrzeug ver-
kauft wurde oder sich der Zweck ge-
ändert hat (der Vorführwagen wird
etwa für eigene betriebliche Tätigkeit
verwendet), ist NoVA fällig gewesen.
Nach der Neuregelung sind Vor-

führkraftfahrzeuge von der Steuer be-
freit, wobei die Steuerbefreiung (je-
doch) im Vergütungsweg erfolgt. Dies
bedeutet, dass die Steuer zwar zu-
nächst fällig ist, jedoch refundiert wird.
Vorführkraftfahrzeuge werden daher
den Miet-, Taxi- und Gästewagen,
Fahrzeugen der Krankenbeförderung,
etc. gleichgestellt.
Beim Eigenimport der Fahrzeuge ist

nunmehr Schuldner der NoVA derje-
nige, für den das Fahrzeug zugelassen
wird. Ist der Eigenimporteur Unterneh-
mer, muss er die NoVA an das für die
Umsatzsteuer zuständige Finanzamt
abführen. Ist der Eigenimporteur Pri-
vatperson, muss er die NoVA an sein
Wohnsitzfinanzamt abführen.
Der Zweck der Neuregelung liegt

darin, dass bei nicht von einem Ge-
neralimporteur eingeführten Fahrzeug

die Fahrgestellnummer in der neu ge-
schaffenen Zulassungsdatenbank ge-
speichert wird. Wie man sagt, wird die
Ampel in der Zulassungsdatenbank
auf „rot“ gestellt. Dies bedeutet, dass
eine Zulassung des Fahrzeuges nicht
möglich ist. Der Eigenimporteur muss
nunmehr nachweisen, dass er die
NoVA (allenfalls auch die Erwerb-
steuer) an das Finanzamt abgeführt
hat. Erst dadurch wird die Ampel auf
„grün“ gestellt und das Fahrzeug kann
zugelassen werden.

VOLLAMORTISATIONSLEASING
Bei jedem Leasingvertrag ist buchhal-
terisch und einkommensteuerlich die
Frage der wirtschaftlichen Zurechnung
entscheidend. Wird der Vertrag wei-
terhin als Mietvertrag betrachtet, hat
der Leasinggeber das Wirtschaftsgut
zu aktivieren und abzuschreiben. Der
Leasingnehmer setzt nur die Mieten
ab. Wird der Vertrag jedoch in einen
Kaufvertrag umgedeutet, so hat der
Leasingnehmer den Gegenstand zu
aktivieren und abzuschreiben. Der
Leasinggeber ist diesfalls nur als Dar-
lehensgeber anzusehen.
Bei Vollamortisationsvertrag werden

definitionsgemäß die gesamten An-
schaffungskosten vom Leasingneh-
mer während der Laufzeit des Vertra-
ges (Grundmietzeit) getilgt.
Der Gegenstand wird beim Voll-

amortisationsvertrag dann dem Lea-
singgeber zugerechnet, wenn die
Grundmietzeit zwischen 40 und 90 %
der betriebsgewöhnlichen Nutzungs-
dauer liegt, keine Kaufoption zu einem
wirtschaftlich nicht ausschlaggeben-
den Entgelt vorliegt und kein Spezial-
leasing gegeben ist.
In letzter Zeit hat eine gewisse Un-

sicherheit geherrscht, ob bei einem
Vollamortisationsvertrag ohne Kauf-
option tatsächlich die Zurechnung
zum Leasinggeber gesichert ist. Es
wurde nämlich manchmal argumen-
tiert, dass bei diesem Vertragstyp der
Leasingnehmer meistens den Gegen-

stand ankauft. Der Leasingnehmer
könne sich daher auch ohne aus-
drückliche Kaufoption auf die An-
kaufsmöglichkeit verlassen, sodass
die Option letztlich wieder vorläge.
Der Unabhängige Finanzsenat

(UFS 26.4.2007, RV/0436-G/05) hat
festgehalten, dass ein ausdrücklicher
Rechtsanspruch für die Annahme ei-
ner Option notwendig sei. Der Argu-
mentation, eine Option stelle die einzig
wirtschaftlich vernünftige Vorgangs-
weise dar und die ausdrückliche Ver-
einbarung der Option sei daher ent-
behrlich, weil selbstverständlich und
branchenüblich, sei nicht zu folgen.
Der UFS hält fest, dass andernfalls

ein guter Teil des Inhaltes von „Allge-
meinen Auftragsbedingungen“ oder
„AllgemeinenGeschäftsbedingungen“,
welche häufig „branchenübliche Selbst-
verständlichkeiten“ enthielten, im Ge-
schäftsleben entbehrlich sein würde.
Der UFS verweist beispielhaft auf den
Eigentumsvorbehalt, der bei Lieferge-
schäften durchwegs üblich sei, ebenso
durchwegs aber auch zivilrechtlich
ausdrücklich vereinbart werde.
Nach Auffassung des UFS erwirbt

der Leasingnehmer mangels aus-
drücklich vereinbarter Kaufoption kein
wirtschaftliches Eigentum an den Wirt-
schaftsgütern.
Auch eine Entscheidung des VwGH

(VwGH 16.5.2007, 2006/14/0019) be-
stätigt diese Auffassung. Der VwGH
setzt sich hier mit der Rückstellungsbil-
dung auseinander und kommt zum Er-
gebnis, dass eine Bildung der Rück-
stellung beim Leasinggeber nur dann
zulässig sei, wenn eine rechtlich ver-
bindliche Kaufoption gegeben wäre.
Diesfalls würde sich jedoch schon die
wirtschaftliche Zurechnung ändern. Im
Umkehrschluss scheint auch der VwGH
zu erkennen, dass ohne ausdrückliche
Kaufoption keine Umdeutung der Zu-
rechnung des Gegenstandes erfolgt.
Im fraglichen Bereich der wirt-

schaftlichen Zurechnung des Lea-
singgutes bei einem Vollamortisati-
onsvertrag ist daher auf Basis der Ju-
dikatur des UFS und des VwGH ohne
ausdrückliche Kaufoption weiterhin
von einer Zurechnung zum Leasing-
geber auszugehen.
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MIT DIESEM MOBILEN GROSSRAUM-
BÜRO ist Unternehmern der Vorsteuer-
abzug gewiss. Bei den kleineren Aus-
führungen heißt es noch: bitte warten ...



In den letzten Monaten waren zweiEntscheidungen des Obersten Ge-
richtshofes (OGH 11.10.2006, 7 Ob
78/06f und OGH 27.03.2007, 1 Ob
241/06g) zur Zulässigkeit von be-
stimmten Klauseln in Wohnungsmiet-
vertragsformularen Anlass für eine
breite mediale Diskussion über die
Rechte und Pflichten des Wohnungs-
mieters. Besonders plakativ wurde in
der Debatte das Beispiel der schad-
haften Therme und des Ersatzes der
Kosten des Thermentauschs ins Spiel
gebracht. Dieser Artikel enthält eine
Darstellung einiger wesentlicher
Punkte dieser beiden Entscheidungen.
In beiden Verfahren handelte es

sich um Verbandsklagen, in denen die
Bundeskammer für Arbeiter und An-
gestellte in einem Verfahren 39, im an-
deren Verfahren 3 Klauseln in Woh-
nungsmietvertragsformularen bean-
standete. Mit einer Verbandsklage, ei-
ner besonderen Form einer Unterlas-
sungsklage, können bestimmte Ver-
bände, wie Bundeskammer für Arbei-
ter und Angestellte oder Verein für
Konsumenteninformation, im Dienste
des Konsumentenschutzes die abs-
trakte Frage gerichtlich klären lassen,
ob allgemeine Geschäftsbedingungen
oder Vertragsformulare ganz oder zum
Teil gesetzeswidrig sind. Dabei ist
nicht nur ein Verstoß gegen das Kon-
sumentenschutzgesetz, sondern auch
gegen andere Schutzgesetze, wie
etwa das Mietrechtsgesetz oder ein
Verstoß gegen allgemeine Normen
des Zivilrechts zu beachten. Zur Frage,
was in einem konkreten Vertragsver-

hältnis zwischen den Parteien gilt und
welche Ansprüche sich daraus erge-
ben, wird in einem solchen Prozess
zwar keine Aussage getroffen, die
Aussagen des OGH sind jedoch für
zukünftige Rechtsstreitigkeiten be-
achtlich.

ZUM INHALT DER ENTSCHEIDUNGEN
Am heftigsten in den Medien disku-
tiert und in beiden Entscheidungen
Gegenstand war die Regelung der Er-
haltungspflicht für Mietwohnungen.
Beide Vertragsmuster sahen in un-

terschiedlichen Formulierungen vor,
dass der Mieter die Erhaltungspflicht
für den Mietgegenstand und die für
den Mietgegenstand bestimmten Ein-
richtungen und Geräte, wie etwa Elek-
tro-, Gas-, oder Wasserleitungen und
Heizungs- und sanitäre Anlagen, trägt,
soweit es sich nicht um ernste Schä-
den des Hauses handelt. Dazu gehört
nicht nur die regelmäßige Wartung
und die Instandhaltung, sondern auch
die Reparatur und Erneuerung defek-
ter Geräte.
Der OGH argumentierte im We-

sentlichen in beiden Entscheidungen
ähnlich und beurteilte die Klausel in
beiden Mietvertragsformularen als ge-
setzeswidrig. Die Begründung lautete
zusammengefasst, dass die Überwäl-
zung der „generellen Erhaltungs-
pflicht“ für den Mietgegenstand auf
den Mieter einer Einschränkung der
Gewährleistungsrechte des Mieters
gleich kommt. Da das Konsumenten-
schutzgesetz eine Einschränkung von
Gewährleistungspflichten des Unter-

nehmers gegenüber einem Verbrau-
cher, bevor diesem der Mangel be-
kannt ist, verbietet, waren beide be-
kämpften Klauseln unzulässig.
Der OGH hatte vorher zur Überwäl-

zung der Erhaltungspflicht im Verhält-
nis Unternehmer/Verbraucher nicht
Stellung genommen. Außerhalb des
Anwendungsbereichs des Konsu-
mentenschutzgesetzes hat der OGH
jedoch mehrfach und aktuell ausge-
sprochen, dass die Überwälzung der
Erhaltungspflicht vom Vermieter auf
den Mieter auch im Anwendungsbe-
reich des Mietrechtsgesetzes zulässig
ist. Die durch die Entscheidung ent-
fachte Diskussion entzündete sich vor
allem deshalb, da in der Praxis den
Besonderheiten des Konsumenten-
schutzgesetzes in Wohnungsmietver-
trägen vorher wenig Beachtung ge-
schenkt wurde und daran, dass die
knappe Begründung des OGH eine
große Zahl offener Fragen zurückließ.

DIE GESETZLICHE REGELUNG
Bemerkenswert ist zunächst, dass das
Mietrechtsgesetz selbst dem Mieter
ausdrücklich die Pflicht auferlegt, den
Mietgegenstand und die für den Miet-
gegenstand bestimmten Einrichtun-
gen zu warten und, ausgenommen bei
ernsten Schäden des Hauses und er-
heblicher Gesundheitsgefahr, so in-
stand zu halten, dass dem Vermieter
und den anderen Mietern des Hauses
kein Schaden entsteht.
Der Vermieter ist nach Übergabe

des Mietgegenstands an den Mieter
gemäß Mietrechtsgesetz nur dann zur
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Wohnrecht neu:
Geänderte Erhaltungspflichten

Nach den Verbandsklagen der Arbeiterkammer besteht erhebliche Rechtsunsicherheit

über die Verteilung der ERHALTUNGSPFLICHTEN ZWISCHEN MIETER UND VERMIETER.

Leasingverträge sind davon nicht betroffen.

MAG. CHRISTOPH SCHORDAN, RECHTSABTEILUNG RAIFFEISEN-LEASING



Durchführung von Erhaltungsarbeiten
innerhalb des Mietgegenstands ver-
pflichtet, wenn ernste Schäden des
Hauses zu beheben sind oder vom
Mietgegenstand erhebliche Gesund-
heitsgefahr ausgeht. Der Austausch
einer unreparabel defekt gewordenen
Heiztherme zählt dazu beispielsweise
nicht, fällt aber auch nicht unter die
oben beschriebene Wartungsver-

pflichtung des Mieters. Im Anwen-
dungsbereich des Mietrechtsgesetzes
kann der Vermieter den Mieter daher
zulässig vertraglich verpflichten, die
für den Mietgegenstand bestimmten
Anlagen und Geräte nicht nur zu war-
ten, sondern sie auch zu erneuern.
Handelt es sich aber bei dem Vermie-
ter um einen Unternehmer und beim
Mieter um einen privaten Konsumen-

ten, so werden – so die in einigen Be-
sprechungen der beiden OGH-Ent-
scheidungen vertretene Ansicht – da-
durch die Gewährleistungsrechte des
Mieters in unzulässiger Weise verkürzt.
Der OGH stützte sich bei seiner

Argumentation einerseits auf die Ge-
währleistungspflicht des Vermieters
nach allgemeinem Zivilrecht. Danach
kann der Mieter das Mietentgelt kür-
zen, wenn die gemietete Wohnung
während der Mietzeit mangelhaft wird,
sodass sie nicht mehr vertragsgemäß
benutzt werden kann. Auf dieses Recht
zur Mietzinsminderung kann bei Miete
unbeweglicher Sachen nach allge-
meinem Zivilrecht nicht verzichtet wer-
den. Andererseits argumentierte der
OGH, dass die Erhaltungspflicht für
die Mietwohnung im Mietvertrag nicht
zulasten des Mieters verschoben wer-
den darf, wenn es sich beim Mieter
um einen privaten Konsumenten
handelt. Bei Mietverträgen zwischen
privaten Verbrauchern oder bei Miet-
verträgen zwischen Unternehmern gilt
dies hingegen nicht.

AUSWIRKUNGEN AUF DIE PRAXIS
Was der OGH genau mit dem Begriff
„generelle Erhaltungspflicht“ gemeint
hat und was zur „generellen Erhal-
tungspflicht“ zählt, muss erst in weite-
ren Gerichtsverfahren geklärt werden.
Klargestellt wurde jedoch, dass dem
privaten Wohnungsmieter im Mietver-
trag nicht wirksam die Verpflichtung
zur Erhaltung der Wohnung, also etwa
der Erneuerung einer schadhaft ge-
wordenen Heiztherme, auferlegt wer-
den kann. Durch die aktuelle Judikatur
nicht geklärt wurde hingegen, ob Mie-
ter die Kosten von bereits erbrachten
Erhaltungsarbeiten vom Vermieter for-
dern können.

AUSWIRKUNGEN
AUF LEASINGVERTRÄGE
Für Leasingverträge haben beide Ent-
scheidungen keine Relevanz, da Lea-
sing von klassischen Mietwohnungen
für private Konsumenten in Österreich
de facto vernachlässigbar ist.
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WER ZAHLT bei Schäden im Mietobjekt?



10 Leas•mich

COVERSTORY

GESCHÄFTSREISEN IM EIGENEN JET zu absolvieren war bislang
nur einer elitären Zielgruppe vorbehalten. Doch sowohl Hersteller
als auch Financiers entwickeln zusehends leistbare Alternativen.
Ein Ausblick auf die neuen Trends im Flugzeugleasing.

HERR ÜBER RA
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N
ach der Krise in der Folge
von September 2001 erlebt
die Business Aviation einen
ungeahnten Boom. Ausge-

hend von der allgemeinen Wirt-
schaftserholung und dem Nachholbe-
darf in Osteuropa, vor allem in Russ-
land und der Ukraine, und den erwa-
chenden Märkten in China und Indien
steigen die Absatzzahlen für neue Ge-
schäftsreiseluftfahrzeuge (Business-
Jets, Corporate Jets) seit Jahren mit
zweistelligen Zuwachsraten. In der heu-
tigen Wirtschaftswelt sind Business-
Jets zu hocheffizienten Werkzeugen
geworden, um im schnelllebigen Ge-
schäftsalltag nicht nur rasch von A
nach B zu kommen, sondern auch
dem Wert der Zeit der handelnden Per-
sonen den richtigen Stellenwert zuzu-
weisen.

Die führenden Hersteller wie
Cessna, Bombardier und Gulfstream
melden Rekordumsätze und die Ge-
neral Aviation Manufacturers Associa-
tion (GAMA) berichtet von 885 Auslie-
ferungen von fabriksneuen Business-
Jets. Das sind um 135 Stück oder 18 %
mehr als 2005 und um 294 Stück oder
50 % mehr als 2004. Die Umsätze stie-
gen damit auf ein all-time-high von
16,5 Mrd. Dollar. Zusätzlich werden
von den insgesamt rund 14.000 welt-
weit registrierten Business-Jets tau-
sende gebrauchte gehandelt, wobei
durch die starke Nachfrage sehr hohe
Preise gezahlt werden. Sehr gesuchte
Typen werden sogar über dem Neu-
preis gehandelt, weil neue Jets nur
mit Lieferfristen von zwei bis drei Jah-
ren überhaupt verfügbar sind. Als vo-
rausschauender Player auf diesem

Markt hat beispielsweise die österrei-
chische Jet-Alliance AG bereits Ende
2005 zwanzig neue Citation Jets bei
Cessna bestellt, um den Markt weiter-
hin bedienen zu können (siehe Be-

richt Leas•mich 2/Juni 2007). Diese
Flugzeuge sind in der Zwischenzeit
alle an Endkunden verkauft und wer-
den bis Ende 2008 ausgeliefert.

Die wichtigsten Argumente, einen
Business-Jet zu buchen:
” Sie bekommen beim Business-Jet-

Operator in der Regel 7 Tage die Wo-
che ein 24-Stunden-Service, einge-
schränkt maximal durch ein Nacht-
flugverbot auf vielen Flughäfen;

” Sie können von Punkt zu Punkt flie-
gen, ohne umzusteigen, und kom-
men auf Zielflughäfen, die von Air-
lines nicht angeflogen werden.
Durch die Landemöglichkeit auf vie-
len kleinen Flughäfen sind Sie nä-
her an Ihrem Reiseziel;

12 Leas•mich

COVERSTORY

»Seit vergangenem Jahr boomt der
Markt für Executive-Charterflüge
enorm. Es sind definitiv zu wenig
Jets auf dem europäischen Markt
verfügbar, um die Nachfrage

optimal abzudecken.«
HELMUT EDER, GESCHÄFTSFÜHRER FLY TYROL


